Wirrwarr um deutsche Staatsangehörigkeit

B. Hoffmann

Eine Bürgerin mit deutschem Namen, die angab, Staatsbürgerin der DDR zu sein, wollte einen Antrag auf Einbürgerung stellen bzw. „Staatsangehörige der BRD“ werden. Sie mußte sich vom Landrat des für sie zuständigen mitteldeutschen Landkreises wie folgt belehren lassen:

„Personen, die die Staatsangehörigkeit der ehemaligen DDR besaßen, waren aber auch deutsche Staatsangehörige. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluß vom 21. Oktober 1987 – 2BvR 373/83- BverfGE 77, 137 Ausführungen zum Fortbestand der einheitlichen deutschen Staatsangehörigkeit gemacht. Daraus ergibt sich, daß der Erwerb der Staatsbürgerschaft der DDR zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit geführt hat. Grundsätzlich sind alle Personen, die bis zum Ablauf des 2. Oktober 1990 die Staatsbürgerschaft der DDR besessen haben, mit der Herstellung der Einheit Deutschlands – in den Grenzen des ordre public – deutsche Staatsangehörige geblieben. Die Bundesrepublik Deutschland hatte am Fortbestand einer für alle Deutschen geltenden gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStAG jetzt StAG) von 1913 stets festgehalten. Aus dem Grundsatz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, daß es eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland, deren Erwerb Sie anstreben, nicht gibt.“

Diese Aussage paßt zum Eintrag in BRD-„Personal“ausweise und Reisepässe, wo bei Staatsangehörigkeit „deutsch“ eingetragen ist, was wohl – da es keinen Staat „deutsch“ gibt, eine Abkürzung für deutsche Staatsangehörigkeit sein soll.

Bei unseren Recherchen auf  verschiedenen Weltnetzseiten deutscher Städte stießen wir auf den Begriff Staatsangehörigkeitsausweis. Stellvertretend hier die Aussage auf der Seite

www.stmi.bayern.de/buerger/staat/staatsangehoerigkeit/detail/05788/ 

- so ähnlich auch nachzulesen bei 

www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/buergerservice/aemter/amt32/artikel/09315/

„Die deutsche Staatsangehörigkeit kann durch eine Staatsangehörigkeitsurkunde (Staatsangehörigkeitsausweis) glaubhaft gemacht werden. Sie wird auf Antrag von der Staatsangehörigkeitsbehörde ausgestellt. Der Bundespersonalausweis oder der deutsche Reisepaß sind kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, daß der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 
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Der Antrag auf eine Staatsangehörigkeitsurkunde ist bei der Staatsangehörigkeitsbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) einzureichen. Den Antragsvordruck gibt es bei der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, kreisfreie Stadt). Im Antrag sind die persönlichen Daten des Antragstellers und seiner Vorfahren bis zum Jahr 1938 zurück darzulegen. Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wird dem Antragsteller bestätigt, wenn er nachweist oder zumindest glaubhaft macht, daß er und ggf. die Personen, von denen er seine Staatsangehörigkeit ableitet, spätestens seit dem 01.01.1938 von deutschen Stellen als deutsche Staatsangehörige (Deutsche) behandelt wurden. Das bedeutet, daß der Antragsteller zunächst seine Abstammungsverhältnisse nachweisen muß. Hierzu ist regelmäßig seine Geburtsurkunde und ggf. Heiratsurkunde erforderlich. Darüber hinaus kommt auch die Vorlage einer Heiratsurkunde der Eltern und gegebenenfalls deren Scheidungsurteil in Betracht. Weitere Personenstandsurkunden kann die Staatsangehörigkeitsbehörde bei Bedarf nachfordern. Zusätzlich hat der Antragsteller glaubhaft zu machen, von welchen deutschen Stellen er und gegebenenfalls seine Vorfahren als Deutsche behandelt wurden. Hierbei wird die Staatsangehörigkeitsbehörde dem Antragsteller behilflich sein und von sich aus Auskünfte bei anderen Behörden und Stellen einholen (z. B. bei Meldebehörde, Paßbehörde, Standesamt, Wehrmachtsauskunftsstelle, Heimatauskunftsstelle usw.). Ergibt sich, daß der Antragsteller die deutsche Staatsangehörigkeit (Rechtsstellung als Deutscher) besitzt, wird die Staatsangehörigkeitsurkunde ausgestellt. Die Gebühr hierfür beträgt 25,00 €.“

Soll man das so verstehen, daß nun jemand, der „nur“ über einen BRD-„Personal“ausweis und Reisepaß verfügt, im Zweifelsfall keinen Nachweis darüber hat, welche Staatsangehörigkeit er besitzt; daß er vielleicht sogar bei Bedarf als Staatenloser behandelt werden kann? Andererseits steht auf dem Musterbogen, der ansonsten auch vergrößert leider nicht zu entziffern ist, eindeutig Bundesrepublik Deutschland

Staatsangehörigkeitsausweis. 

Also, wat nu?
